
Bundesschiedskommission   Die Linke 

Beschluss, AZ: BSchK/068/2012 

Öffentliche Sitzung der Bundesschiedskommission am 08.12.2012 

Protokoll der mündlichen Verhandlung 

Beschwerdeführer./. Beschwerdegegner AZ: BSchK/68/2012/B 

Beginn der Verhandlung: 11.20 Uhr 

Anwesende 7 Mitglieder der Kommission: […] 

Für die Beschwerdeführer-Seite erscheinen: niemand, 

Beschwerdeführer fehlt 

unentschuldigt 

Für die Beschwerdegegner-Seite erscheint: niemand, KV ist mit 

Verhandlung in 

Abwesenheit 

einverstanden 

Die Berichterstatterin führte in den Sach-und Streitstand ein. 

Die BSchK verkündete folgenden Beschluss: 

Die Beschwerde wird zurück gewiesen. Das Verfahren wird nicht eröffnet. 

Der Beschluss erging einstimmig. 
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